








Der Vorstand/Die Mitgliederversammlung kann bei Bedarf und unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der 
Haushaltslage beschließen, dass Vereins-und Organämter entgeltlich 
auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer 
pauschalierten Aufwandsentschädigung ausgeübt werden.





Herrenberg, 1.8.2024

Sebastian Wiesner Vizepräsident
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